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H a u p t s a t z u n g 
 

der Gemeinde Kinderbeuern  
 

vom 15. März 1995  
 

*in der Fassung der Satzungsänderung vom 16. Oktobe r 2014 
 

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung 
(GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Dur chführung der 
Gemeindeordnung (GemO DVO), des § 2 der Landesveror dnung über die 
Aufwandsentschädigung für Ehrenämter in Gemeinden u nd Verbandsge-
meinden (EntschädigungsVO-Gemeinden) folgende Haupt satzung beschlos-
sen, die hiermit bekanntgemacht wird:  

 
 
 
 

§ 1  
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben  

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfol gen im 

Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendo rf. 
 
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbun dene Texte oder 

Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in 
einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung zu jedermanns 
Einsicht während der Dienststunden bekanntgemacht w erden. In 
diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Ra um), Frist 
und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem B eginn der 
Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der F orm des 
Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt  mindestens 
sieben volle Werktage. 
Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit  der 
Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzu setzen, daß 
an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden  kann. 

 
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung 

vorgeschrieben ist und hierfür keine besonderen Bes timmungen 
gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

 
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 Ge mO DVO des 

Gemeinderats oder eines Ausschusses werden abweiche nd von Absatz 
1 durch Aushang an der Bekanntmachungstafel 

 -in Kinderbeuern - am Bürgerhaus 
 -in Hetzhof  - auf dem gemeindeeigenen Grundstück,  
       Flur 5, Parz.-Nr.: 19 ,vor dem Reiterhof 

bekanntgemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmac hung gemäß 
Absatz 1 nicht mehr möglich ist. 
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(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen an derer besonderer 

Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform ni cht angewandt 
werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die ö ffentliche 
Bekanntmachung durch Aushang an den Bekanntmachungs tafeln. Die 
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung de s Hinder-
nisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, so fern nicht 
der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gege nstandslos 
geworden ist. 

 
(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine 

andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. 
 
 

§ 2  
Ortsbezirke  

 
(1) Der folgende Ortsbezirk wird gebildet: Hetzhof  
 
(2) Die Zahl der Mitglieder des Ortsbeirats beträgt  4 Mitglieder. 

 
 

§ 3  
Ausschüsse des Gemeinderats  

 
(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse: 
 -Rechnungsprüfungsauschuß mit 5 Mitgliedern 
 -Bauausschuß    mit 7 Mitgliedern 
 
(2) Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mi tte des 

Gemeinderats gewählt. Die folgenden Ausschüsse werd en aus Mit-
gliedern des Gemeinderats und sonstigen wählbaren B ürgerinnen 
und Bürgern der Gemeinde gebildet: 

 
 Bauausschuß 
 

Mindestens die Hälfte der Ausschußmitglieder soll M itglied des 
Gemeinderats sein. 

 
(3) Der Ortsgemeinderat bildet bei Bedarf einen Uml egungsausschuß 

nach der Landesverordnung über die Umlegungsausschü sse und 
regelt dabei die Entschädigung der Ausschußmitglied er. 
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§ 4  

Übertragung von Aufgaben des Gemeinderats  
auf Ausschüsse  

 
(1) Soweit einem Ausschuß die Beschlußfassung über Angelegenheiten 

nicht übertragen ist, hat der Ausschuß innerhalb se ines Zustän-
digkeitsbereichs die Beschlüsse des Gemeinderats vo rzuberaten. 

 
(2) Die Übertragung der Beschlußfassung über eine b estimmte An-

gelegenheit auf einen Ausschuß erfolgt durch Beschl uß des 
Gemeinderats. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit de s Gemeinde-
rats, soweit ihm die Beschlußfassung nicht entzogen  wird. 

 
 

§ 5  
Beigeordnete  

 
(1) Die Gemeinde hat bis zu  2  Beigeordnete. 

 
 

§ 6  
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeindera tes  

 
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen un d der sonstigen 

persönlichen Aufwendungen erhalten die Gemeinderats mitglieder 
für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats ein e 
Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4. 

 
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Si tzungsgeldes in 

Höhe von 10,00 EUR. 
 
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nach gewiesener 

Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er umfaßt bei A rbeitnehmern 
auch die entgangenen tariflichen und freiwilligen A rbeitgeber-
leistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den geset zlichen 
Sozialversicherungsbeiträgen. Verdienstausfall wird  auf Antrag 
in Form eines Durchschnittssatzes ersetzt, dessen H öhe vom 
Gemeinderat festgesetzt wird. Personen, die einen L ohn- oder 
Verdienstausfall nicht geltend machen können, denen  aber im 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in de r Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inan spruchnahme 
einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten  einen 
Ausgleich entsprechend den Bestimmungen des Satzes 2. 

 
(4) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen an einem Ta g wird nur ein 

Sitzungsgeld gewährt. 
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§ 7  

Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüsse n 
 

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderats erhalten eine 
Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 10,00 
EUR. 

 
(2) Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs.  3 bis 4 

entsprechend. 
 
 
 
 

§ 8 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 

 
Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädi gung nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 der Entschädigungs-Verordnung Gemeind en. 

 
 

§ 9  
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten  

 
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fal l der Vertretung 

des Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung i n Höhe der 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach §  12 Abs. 1 
Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürg ermeisters 
nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt  sie für 
jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monats betrags der 
dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädi gung. 

 
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des 

Ortsgemeinderats sind und denen keine Aufwandsentsc hädigung nach 
dem Abs. 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme  an den 
Sitzungen des Ortsgemeinderates, der Ausschüsse und  an den 
Besprechungen mit dem Ortsbürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die 
für die Ortsgemeinderatsmitglieder festgesetzte 
Aufwandsentschädigung. Dies gilt auch für die Teiln ahme in 
Vertretung des Ortsbürgermeisters an den Sitzungen des 
Verbandsgemeinderates und dessen Ausschüssen. 
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§ 10  
Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher  

 
(1) Die Ortsvorsteher erhalten eine Aufwandsentschä digung. Diese 

beträgt 45 v.H. der Aufwandsentschädigung, die ein Ortsbürger-
meister nach der Einwohnerzahl des Ortsbezirks gemä ß § 12 Abs. 1 
Satz 1 EntschädigungsVO-Gemeinden erhalten würde. 

 
(2)  Stellvertretende Ortsvorsteher, die den Ortsvorsteh er innerhalb 

eines Monats insgesamt länger als drei Tage vertret en, erhalten 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsents chädigung des 
Ortsvorstehers. Erfolgt die Vertretung des Ortsvors tehers nicht 
für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie f ür jeden Tag 
der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrages d er dem 
Ortsvorsteher zustehenden Aufwandsentschädigung. 

 
§ 11 

 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ortsbeirat es 

 
(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates enthalten eine Entschädigung in 
Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 7,50 EUR (15, 00 DM). 
 
(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs.  3 und 4 
entsprechend. 

 
 

§ 12  
Inkrafttreten  

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am 01.03.1995 in Kraft . 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 19.07.1 974 außer Kraft. 

 
 

54538 Kinderbeuern, den 15. März 1995 
Ortsgemeinde Kinderbeuern 

 
 

gez. 
 

(Vogt) 
Ortsbürgermeister 

 
 

*Die Satzungsänderung zu §§ 2 und 11 vom 03.03.1999  tritt in Kraft   
 zum 01.07.1999 
*Die Satzungsänderung zu § 1 Abs. 4 vom 27.10.1999 tritt in Kraft zum  
 12.11.1999 
*Die Satzungsänderung zu § 6, 7, 9, 11 vom 18.07.20 01 tritt in Kraft  
 zum 01.01.2002 
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*Die Satzungsänderung zu § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 1 vom 09.05.2007  
 tritt in Kraft zum 15.04.2007 
 
*Die Satzungsänderung zu § 1 Abs. 4, § 3 Abs. 1 und  § 9 vom  
 16.10.2014 tritt in Kraft zum 16.10.2014 
 


